
 
Stadtverordnetenversammlung 

Cottbus / Chośebuz 
 

Antrag 
 

Antrags-Nr.: 
029/06 

  öffentlich  nichtöffentlich 

 
 
Antragsteller: Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses Antragsdatum: 
 20.11.06 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Beigeordnetenkonferenz        Soziales, Gleichstellung,u. Rechte der Minderh.       

 Haushalt und Finanzen        Umwelt       

 Recht, Sicherheit, Ordnung und Petitionen        Hauptausschuss       

 Wirtschaft        Stadtverordnetenversammlung 23.11.06 

 Bau und Verkehr        Ortsbeiräte/Ortsbeirat       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        JHA       
 

Antragsgegenstand: 
 
Entscheidung zum Wahleinspruch von Herrn Thomas Langen 

 

Inhalt des Antrages: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung Cottbus möge beschließen: 
 
Nach Anhörung der Beteiligten gemäß § 56 Abs. 2 Gesetz über die Kommunalwahlen im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz - BbgKWahlG) und Abwägung aller 
rechtlichen Belange ist der Wahleinspruch des Herrn Thomas Langen gegen die Gültigkeit der 
Oberbürgermeisterwahl in der kreisfreien Stadt Cottbus am 22. Oktober 2006 entsprechend § 80 Abs. 
1 Ziff. 2 BbgKWahlG nicht begründet und wird zurückgewiesen. Die Wahl ist gültig. 
 
Begründung: siehe Anlage zum Antrag 
 

_________________________________  
 Unterschrift Antragsteller/in 

 
  

Beschlussniederschrift: 

Gremium:  HA  StVV 

 

Beschluss-Nr.:       
 

 Sitzung am:       TOP:       

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Anzahl der Ja-Stimmen:     
 laut Antragsvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen ( siehe Niederschrift ) Anzahl der Stimmenthaltungen     

 


